
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 92 PatG
 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes sind Form und Inhalt der Anmeldung näher zu regeln, sowie in

welcher Form die Anmeldung und die Patentschrift verö3entlicht werden. Dabei ist auf möglichste Zweckmäßigkeit

und Einfachheit sowie auf die Erfordernisse der Veröffentlichungen Bedacht zu nehmen.

In Kraft seit 02.08.2017 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 92 PatG
	PatG - Patentgesetz 1970


